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Die vorliegende Studie gibt Akteuren in Politik und Verwaltung eine kurze 
Übersicht über Verkehrsmassnahmen und Instrumente zur Umgestaltung 
des urbanen Strassenraums in der Schweiz und im Ausland. Das Instrument 
des Superblocks wird detaillierter vorgestellt und anhand von Experteninter-
views auf Herausforderungen bei der Umsetzung in der Schweiz hingewiesen.

Die Schweiz verfügt bereits über verschiedene Instrumente wie Fahrver-
botszonen, Begegnungszonen, Fussgängerzonen, Tempo-30-Zonen oder 
Tempolimiten (Tempo-20- oder Tempo-30-Strecke), welche eine Umge-
staltung und Umnutzung des Strassenraums ermöglichen. In der Praxis 
erfüllen diese verschiedenen Instrumente das Bedürfnis nach einer tiefgrei-
fenderen und multifunktionalen Umnutzung des Strassenraums nur bedingt. 
Ausserhalb der Schweiz werden verschiedene zusätzliche verkehrsplane-
rische Instrumente wie Schulstrassen, Low Traffic Neighbourhoods oder 
Superblocks eingesetzt, welche der Schweiz als mögliche Inspirationsquelle 
dienen können. Eine Umfrage bei Schweizer Städten zeigt einen Trend hin zu 
einer dynamischeren, je nach Tages- oder Jahreszeit variablen Nutzung des 
Strassenraums und zeigt den Bedarf und die Aktualität neuer Ansätze beim 
Veloverkehr und Klimaschutz auf (Kapitel 2).

Der Superblock ist ein aus Barcelona stammendes Konzept zur urba-
nen Transformation von Quartieren und stösst aktuell in Wissenschaft und 
Praxis auf grosses Interesse. Innerhalb des Superblocks wird durch eine neue 
Verkehrsführung der Durchgangsverkehr verhindert und neuer öffentlicher 
Strassenraum zur Umnutzung geschaffen. Diverse explorative Studien haben 
das Potential von Superblocks und mögliche Umsetzungsvorschläge aufge-
zeigt (Kapitel 3).

Die Umsetzung von Superblocks im Schweizer Kontext wurde aus einem 
theoretischen Blickwinkel analysiert, indem mögliche Anwendungen in  
Schweizer Städten im Rahmen aktueller studentischer Arbeiten beurteilt 
wurden. Anhand von durchgeführten Interviews konnte das Interesse an 
einer praktischen Umsetzung von Superblocks in der Schweiz festgestellt 
werden, obwohl das Konzept auch kritisch beurteilt wird. In der Einschätzung 
zur Relevanz der zugrunde liegenden Ziele von Superblocks besteht Einig-
keit, insbesondere bei der Förderung der Biodiversität, der Steigerung der 
Aufenthaltsqualität und der Attraktivität für Fussgänger und Fussgängerin-
nen, sowie der Anpassung städtischer Räume an den Klimawandel (Kapitel 4).

Der Erfolg zukünftiger Projekte hängt erstens davon ab, ob eine ganzheit-
liche Herangehensweise verfolgt wird, bei der öffentliche Räume, Mobilität 
(unter Berücksichtigung der Strassenhierarchie) sowie Grünflächen integral 
geplant werden. Zweitens muss die Zukunftsvision klar kommuniziert werden, 
insbesondere auch bei einer schrittweisen Umsetzung von Projekten. Diese 
Kommunikation muss mit einer öffentlichen Partizipation einher gehen, um 

Zusammenfassung
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einerseits die Zustimmung für Projekte der Stadt zu erhöhen, und ande-
rerseits, um Projekte anzuregen, die von der Stadtbevölkerung initiiert und 
getragen werden. Trotzdem ist mit Widerständen zu rechnen und die Städte 
müssen Strategien entwickeln, insbesondere für den Umgang mit Einspra-
chen und Befürchtungen im Zusammenhang mit Lärmbelästigung oder 
Auswirkungen auf das Gewerbe. Schliesslich bedingt eine Transformation 
von Städten die Weiterentwicklung von Gesetzen, eine gute Projektkoordi-
nation und ausreichend finanzielle Mittel, damit die Ziele hinsichtlich einer 
Verbesserung der Lebensqualität und der Anpassung an den Klimawandel 
erreichen werden können (Kapitel 5).

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz
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1.1 Auslöser der Studie

Es sind neue Ansätze zur Umgestaltung des urbanen Strassenraumes gefragt, 
um den vielfältigen Herausforderungen im städtischen Raum im Zusammen-
hang mit dem Klimawandel, dem Verkehr oder der fortschreitenden Urba-
nisierung zu begegnen.

Der Superblock ist ein solcher neuer Ansatz, welcher in den letzten Jahren 
auf breites internationales Interesse gestossen ist. Auch in der Schweiz sollen 
nun Superblocks, oder verwandte Konzepte wie «Klimaquartiere», in mehre-
ren Städten (z.B. Zürich, Luzern) mit dem Ziel umgesetzt werden, nachhaltige 
Quartiere mit einer hohen Lebensqualität zu schaffen (Gemeinderat Stadt 
Zürich, 2022; Stadtrat Stadt Luzern, 2021).

Diese Studie nimmt die Aktualität und das Interesse am Konzept des 
Superblocks zum Anlass, einen kurzen Überblick über heutige Instrumente 
im Bereich der Mobilität zu verschaffen, welche in den letzten Jahren in der 
Schweiz angewendet wurden und eine Neugestaltung des öffentlichen Raums 
ermöglichten. Auch Trends und Beispiele aus dem Ausland zur Transforma-
tion und Umnutzung des Strassenraums werden kurz vorgestellt.

1.2 Forschungsfragen

Für die Schweiz gibt es bei der Anwendung und Umsetzung neuer Instru-
mente zur Umgestaltung des urbanen Strassenraums diverse rechtliche, prak-
tische oder prozedurale Unklarheiten. Die vorliegende Studie fokussiert dabei 
auf Superblocks und identifiziert konzeptionelle, planerische und regulatori-
sche Handlungsfelder, die einer erfolgreichen Umsetzung von Superblocks 
in der Schweiz im Wege stehen. Über den Superblock hinaus gibt die Studie 
einen Überblick über alternative Instrumente mit ähnlichen Zielen, die von 
Städten und Gemeinden umgesetzt wurden.

Mittels Literaturanalyse, grauer Literatur und Experteninterviews werden 
drei übergeordnete Fragestellungen genauer untersucht:

1 Motivation und Ziel der Studie

• Welche Mobilitätsinstrumente wurden in der Schweiz angewendet, 
um den öffentlichen Strassenraum in der Schweiz umzugestalten?

• Kann das Superblock-Konzept aus Barcelona auf Schweizer Städte 
übertragen werden?

• Welches sind die Herausforderungen und Handlungsempfehlungen 
für die Umsetzung von Superblocks in der Schweiz? Welche Alterna-
tiven können allenfalls vorgeschlagen werden?

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz
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2 Instrumente im Bereich Mobilität

Inwiefern Massnahmen und Instrumente die Strassennutzung für den moto-
risierten Individualverkehr beeinflussen, unterscheidet sich in Bezug auf Ziele 
der jeweiligen Instrumente. So kann z.B. die Erhöhung der Sicherheit für 
Fussgänger und Fussgängerinnen im Zentrum stehen oder der Fokus auf der 
Reduktion des Verkehrs liegen. Massnahmen werden auch in unterschied-
licher räumlicher Grössenordnung angewendet und reichen von einzelnen 
isolierten Strassenabschnitten bis hin zur koordinierten Verkehrsleitung für 
eine ganze Stadt. Ausserdem unterscheidet sich das Ausmass der Einschrän-
kung für den motorisierten Individualverkehr. Heutige Instrumente aus dem 
In- und Ausland lassen sich anhand dieser beiden Kriterien einordnen  (Abbil-
dung 1). Die wichtigsten Beispiele werden in den folgenden Abschnitten 2.1 
und 2.2 kurz eingeführt.

2.1 Instrumente in der Schweiz
Abbildung 1: Übersicht über heu-
tige Instrumente und Massnah-
men aus dem Bereich Mobilität 
aus dem In- und Ausland. Ein-
schätzung der Einschränkung für 
den motorisierten Individualver-
kehr (MIV) (x-Achse) und räumli-
che Skala der möglichen Anwen-
dungsbereiche (y-Achse).
Quelle: Eigene Abbildung

2.1.1 Tempo-30-Zonen
Die Begrenzung der Geschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde ist eine 
international verbreitete Massnahme zur Steigerung der Verkehrssicherheit 
in Städten. Minister aus mehr als 130 Ländern, die sich im Februar 2020 unter 
der Schirmherrschaft der WHO trafen, unterzeichneten die «Stockholmer 
Erklärung», welche auf Strassen und Strassenabschnitten, die regelmässig von 
gefährdeten Verkehrsteilnehmern (Fuss- und Radverkehr) benutzt werden, 
die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Als Reaktion darauf hat die Gene-
ralversammlung der Vereinten Nationen das Prinzip der flächendeckenden 
30 km/h Geschwindigkeitsbegrenzung übernommen (WHO, 2020).

Über die Sicherheit hinaus hat Tempo 30 weitere Vorteile und ist insbe-
sondere im Kampf gegen Lärm und zur Ermöglichung der Innenverdichtung 
eine wichtige Massnahme (Schweizerischer Städteverband, 2022).
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In der Schweiz können Tempo-30-Zonen seit 1989 umgesetzt werden. Die 
vom damaligen Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement festgeleg-
ten Bedingungen für die Umsetzung waren sehr restriktiv: Eine Tempo-30-
Zone musste zwischen 0.4 – 0.7 km² gross sein und es mussten erhebliche 
bauliche Massnahmen zur Senkung der Geschwindigkeit getroffen werden. 
Das Bewilligungsverfahren war schwerfällig und kompliziert. Folglich führten 
nur grössere Städte Tempo-30-Zonen ein.

Die Bedingungen zur Einführung von Tempo-30-Zonen wurden seitdem 
gelockert. Im Zuge des Testens neuer Instrumente, wie z.B. der «Flanier-
zone» in Burgdorf oder der Initiative «Strasse für alle» (welche zwar am 4. 
März 2001 abgelehnt wurde), wurden die Vorschriften weiterentwickelt. Die 
Verordnung über Tempo-30-Zonen und Begegnungszonen trat 2002 in Kraft 
und brachte neuen Schwung in die Umsetzung von Tempo-30-Zonen (Rue 
de l’Avenir, 2023a).

Aktuell sind Tempo-30-Zonen prinzipiell nur «auf nicht verkehrsorientier-
ten Nebenstrassen zulässig» (Signalisationsverordnung (SSV), Art. 2a, Abs. 
5) und dürfen nur innerhalb von Ortschaften umgesetzt werden. Tempo 30 
kann für ausgedehnte Gebiete gelten oder nur für eine kleine Fläche. Bei der 
Einrichtung einer Tempo-30-Zone sind zwingend drei Massnahmen nötig:

• Rechtsvortritt an allen Kreuzungen (Ausnahmen zur Erhöhung der Sicher-
heit möglich).

• Errichten einer klaren Abgrenzung zwischen der Tempo-30-Zone und 
dem üblichen Strassennetz, respektive Erzielung einer Torwirkung

• Entfernung von Fussgängerstreifen (Ausnahmen möglich)

Heute erfordert das Einrichten einer Tempo-30-Zone in einem Stadtviertel 
keine komplette Neugestaltung der Fahrbahn. Punktuelle Verengungen, 
alternierende Parkplätze auf beiden Strassenseiten oder das Errichten von 
Veloabstellplätzen auf der Fahrbahn können das Lichtraumprofil der Strasse 
verringern und die Geschwindigkeit reduzieren. Weitere Massnahmen, wie 
das systematische Errichten von Velowegen in Einbahnstrassen, tragen dazu 
bei, die Attraktivität von Tempo-30-Zonen für den Veloverkehr zu erhöhen. 
Die Einrichtung einer Tempo-30-Zone ermöglicht auch eine stärkere Bepflan-
zung der Strassen mit Bäumen: Abbildung 2 zeigt ein Beispiel aus Renens 
(VD), wo 2010 die meisten Strassen in eine Tempo-30-Zone umgewandelt 
wurden.

Abbildung 2: Rue de la Mèbre in 
Renens (Kanton Waadt) vor und 
nach der Einrichtung einer Tem-
po-30-Zone
Quelle: Renens (2022)

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz



9

Abbildung 3: Beispiel einer Be-
gegnungszone, Turnweg, Bern.
Quelle: Sven Eggimann

In der Schweiz empfiehlt heute die Beratungsstelle für Unfallverhütung (BFU) 
die Geschwindigkeitsbegrenzung von 30 km/h systematisch zu übernehmen, 
und der Schweizerische Städteverband fordert aus Lärmschutzgründen gene-
rell Tempo 30, damit eine qualitätsvolle Stadtentwicklung möglich wird. Eine 
solche Entwicklung könnte also zu Städten führen, in denen 50 km/h nur für 
wenige Hauptverkehrsstrassen gilt.

2.1.2 Begegungszone
Im Jahr 2002 wurde nach dem Pilotversuch in Burgdorf zur Einrichtung 
einer «Flanierzone» die Möglichkeit gesetzlich verankert, Begegnungszo-
nen einzurichten. Während vor diesem Zeitpunkt Begegnungszonen nur in 
Wohngebieten eingerichtet werden durften, wurde es nun auch möglich, in 
Ortskernen oder Einkaufszonen Strassen und Plätze in Begegnungszonen 
umzuwandeln.

Neben einer Geschwindigkeitsbegrenzung auf 20 km/h zeichnet sich die 
Begegnungszone durch folgende Merkmale aus:

• Vortritt für Fussgänger und Fussgängerinnen (der Verkehr darf jedoch 
dadurch nicht unnötig behindert werden).

• Rechtsvortritt an Kreuzungen (wie in Tempo-30-Zonen).
• Eine in der Regel ebenerdige Gestaltung, wobei die gesamte Verkehrsflä-

che von Fussgängerinnen und Fussgängern zur Fortbewegung genutzt 
werden kann.

Eine Begegnungszone (Abbildung 3) erfordert generell eine eingehende 
Studie zur Neugestaltung der Strasse. In Wohnvierteln muss insbesondere 
die Sicherheit von Kindern gewährleistet werden, während in Geschäftsvier-
teln die Überquerung und Nutzung der Fahrbahn durch Fussgänger und 
Fussgängerinnen ermöglicht werden muss und Konfliktsituationen, welche 
durch Busse, hohes Verkehrsaufkommen oder Parkplätze verursacht werden, 
minimiert werden müssen (Christe et al., 2022; OFROU; Mobilité piétonne 
Suisse, 2019; Steiner et al., 2013).

Die durchgeführten Interviews haben gezeigt, dass teilweise bestehende 
Tempo-30 Zonen in Quartieren durch grossflächige Begegnungszonen 
ersetzt werden sollen.

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz



10

2.1.3 Fussgängerzone
Die Fussgängerzone bietet den höchsten Grad an Sicherheit und Qualität für 
Fussgänger und Fussgängerinnen, denn im Gegensatz zum Instrument der 
Begegnungszone sind Fahrzeuge in Fussgängerzonen nur in Ausnahmefäl-
len und vorübergehend zugelassen. In Wohnvierteln werden Fussgängerzo-
nen im Rahmen einer Planung (neue Quartierplanung, lokaler Masterplan) 
erstellt, die eine neue Verkehrsregelung vorsieht und meist mit Unterstützung 
der Anwohnerinnen und Anwohner einhergeht. Eine Umsetzung muss nicht 
kostspielig sein, wenn eine Strassensperrung nur mit Verkehrsschildern und 
Pollern umgesetzt wird. 

In Innenstädten und Geschäftsviertel dagegen ist die Umgestaltung zu 
Fussgängerzonen in der Regel ein komplexer Prozess, da die Gestaltung 
des öffentlichen Raums mit einer Änderung der Verkehrsführung kombiniert 
werden muss, um Flächen freizugeben, welche zuvor für den Verkehr und 
für Parkplätze vorgesehen waren. Auch muss in Fussgängerzonen teilweise 
der Zugang für Anlieferungen oder Anwohner- und Anwohnerinnen gere-
gelt werden. Manchmal wird die Zufahrt für den motorisierten Verkehr zu 
einer Fussgängerzone mit einer physischen Vorrichtung verhindert (Pfosten, 
automatischer Poller, Kette, Absperrgitter), was die Frage des Zugangs für 
Rettungsdienste und andere städtische Dienste (Reinigung, Abfallentsorgung) 
aufwirft. Auch muss der Veloverkehr in der Regel neu geregelt werden, entwe-
der durch das Zulassen oder Ausschliessen von Velos in der Fussgängerzone.

Trotz der beschriebenen Erschwernisse ist die Fussgängerzone ein ideales 
Instrument für viele Städte: Plätze und Strassen, die zuvor als Begegnungszo-
nen ausgewiesen sind, können zu Fussgängerzonen umfunktioniert werden, 
in denen keine Fahrzeuge verkehren.  Dabei werden die Zonen entweder 
vorübergehend (z.B.„Place Centrale“ in Martigny), dauerhaft (z.B. „Avenue 
du Midi in Sion) oder teilweise verkehrsfrei.

.

2.1.4 Tempolimite 20 oder 30 km/h
Viele Schweizer Städte haben punktuell Geschwindigkeitsbegrenzungen auf 
Verkehrsachsen eingeführt, meist 30 km/h, ohne eine Zone festzulegen. Dies 
ermöglicht auch die Geschwindigkeit auf Hauptverkehrsachsen zu senken. 
Falls aber die Tempo-30-Strecke an eine Tempo-30-Zone grenzt, kann die 
Strecke in die bestehende Tempo-30-Zone integriert werden (Art. 2a Abs. 
6 SSV). Somit kann auf eine aufwändige Beschilderung bei jeder Kreuzung 
verzichtet werden.

Die Sicherheit wichtiger Strassenachsen (Achsen mit primärem oder 
sekundärem Rang in der Netzhierarchie) kann erhöht werden, wenn die 
Maximalgeschwindigkeit bestimmter Abschnitte auf 30km/h beschränkt wird.  
Diese Tempobeschränkung ist eine Massnahme, die nur für einen bestimm-
ten Strassenabschnitt gilt, mit dem Vorteil, dass Fussgängerstreifen beibe-
halten werden können und der Vortritt beibehalten wird (im Gegensatz zum 

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz
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Rechtsvortritt in Tempo-30-Zonen).

Tempo 30 nur nachts wurde in verschiedenen Städten als Massnahme einge-
führt, um den Strassenlärm wirksam zu reduzieren (siehe Abbildung 4 und 
Rue de l’Avenir, 2019). 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Tempo 30 in der Schweiz vielfach 
erprobt ist, selbst auf Strassen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, auf Kantons-
strassen oder Achsen mit relativ hohem Verkehrsaufkommen (Rue de l’Avenir, 
2023b; SVI, 2021). Eine Beschränkung auf 20 km/h ist weniger verbreitet und 
scheint als punktuelle Übergangsmassnahme bis zu einer Neugestaltung 
genutzt zu werden. In Genf wurde zum Beispiel die «Rue des Rois» auf 20 
km/h beschränkt, bevor sie neugestaltet und als Begegnungszone ausge-
wiesen wurde.

Abbildung 4: Genf, Beschränkung 
auf 30 km/h auf dem Boulevard 
du Pont d’Arve.

Quelle:  Rue de l’Avenir (2010)

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz



12

2.2 Anderenorts angewendete Instrumente

Im Folgenden werden Instrumente beschrieben, die gegebenenfalls punk-
tuell in der Schweiz getestet wurden, in anderen Ländern aber bereits breit 
eingesetzt werden und als mögliche Inspirationsquelle für Schweizer Städte 
dienen können. Das Instrument des Superblocks wird separat und ausführ-
lich in Kapitel 3 behandelt.

2.2.1 Schulstrasse
Beim Instrument der sogenannten Schulstrassen (fr. rues aux écoles ou rues 
scolaires, en. school streets) werden Strassen in der Nähe von Schulen für den 
motorisierten Individualverkehr geschlossen. Die Schliessung dauert in der 
Regel nur für eine kurze Zeit zu Schulbeginn und Schulschluss (Clarke, 2022). 
Typischerweise wird das Instrument für kleinere Strassen in Wohnquartieren 
angewendet (Thomas et al., 2022). Die Umsetzung von Schulstrassen erfolgt 
mithilfe von temporären Barrieren, freiwilligen Helfern oder automatisier-
ten Kameras (Abbildung 5). Schulstrassen gibt es in diversen europäischen 
Ländern (z.B., Italien, Belgien, England), und sie haben seit der COVID-19 
Pandemie an Bedeutung gewonnen.

Obwohl Schulstrassen durch die städtischen Behörden umgesetzt werden, 
sind sie in hohem Masse auf die Partizipation der Anwohner und Anwohne-
rinnen und insbesondere auf diejenige von von Elternverbänden angewiesen 
(z.B. für die Errichtung und den Ausbau der Schulstrasse oder die Verlegung 
und Instandhaltung von Barrieren) (BXL, 2023). Ein ähnliches Instrument sind 
temporäre Spielstrassen aus Deutschland, bei denen während festgelegten 
Zeiten Strassen weitgehend gesperrt werden (SenMVKU, 2023a).

Abbildung 5: Beispiel einer  
Schulsstrasse in London,  
England.
Quelle: VivaCity

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz
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Abbildung 6: Low traffic neigh-
bourhood Interventionen am Bei-
spiel von Blackhorse Village.
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2.2.2 Low Traffic Neighbourhood
Die «Low-Traffic Neighbourhood» (LTN) ist ein Instrument aus England, bei 
dem mithilfe von temporären oder permanenten Massnahmen bei einer 
Gruppe von Wohnstrassen der Durchgang punktuell für den motorisierten 
Individualverkehr gesperrt wird. Zu Fuss, auf dem Velo oder im Rollstuhl 
kann die Strasse weiterhin problemlos passiert werden und auch für Einsatz-
fahrzeuge bleibt der Zugang durch die Verwendung von entsprechenden 
Modalfiltern möglich (siehe z.B. Abbildung 5, wo der Zugang mittels Leitke-
gel umgesetzt wird) (Aldred und Verlinghieri, 2020). Währen der COVID-19 
Pandemie wurden etliche LTN mit einem "Experimental Traffic Order" umge-
setzt, welche die schnelle Installation solcher Massnahmen ermöglichte (Hick-
man, 2021). Das Ziel der Umverteilung von Strassenraum weg vom Auto ist 
im Superblock ähnlich. Im Gegensatz zum Superblock wird aber der Durch-
gang für den motorisierten Individualverkehr nur punktuell verhindert und 
die Transformation auf Quartiersebene weniger systematisch und grossflächig 
umgesetzt (siehe Abbildung 6).

2.2.3 Strassenschliessung für den MIV
Die Sperrung einer Hauptverkehrsachse für den motorisierten Individualver-
kehr ist eine einschneidende Massnahme, die oft auf eine Neuorganisation 
der Strassenführung zurückzuführen ist und in der Regel aufgrund eines 
neuen Verkehrsangebots (zum Beispiel einer neuen Tramlinie) umgesetzt 
wird.

Eine Schliessung von strategischen Verkehrsachsen hat verschiedene 
Auswirkungen: In Bordeaux zum Beispiel, führte die Schliessung der «Pont de 
Pierre» für den Verkehr im Jahr 2017 zu einem deutlichen Anstieg des Velo- 
und Fussgängerverkehrs und zu einer erhöhten Tramnutzung. Ein Teil des 
motorisierten Strassenverkehrs verschwand zugunsten anderer Verkehrsmit-
tel oder verlagerte sich auf andere Strassen (Barthélémy, 2018).

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz
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2.2.4 Temporäre Strassenschliessung für den MIV in der Schweiz
In der Schweiz wurden in letzter Zeit mehrere temporäre Strassensper-
rungsprojekte für den MIV umgesetzt, um neue Nutzungen im öffentlichen 
Strassenraum im Sommer zu testen. In Zürich wurde das Projekt «Brings uf 
d’Strass» in verschiedenen Quartieren umgesetzt, 2021 in der Fritschistrasse, 
der Rotwandstrasse und der Konradstrasse, 2022 in der Entlisbergstrasse und 
2023 in der Gartenhofstrasse und Cramerstrasse.

Bedenken auf die im Rahmen partizipativer Prozesse hingewiesen wurden, 
führten dazu, dass für einige Strassen keine Massnahmen vorgenommen 
oder diese neu dimensioniert wurden. Das dreijährige Projekt ermög-
lichte eine Diskussion über Akzeptanzbedingungen solcher Massnahmen  
mit Anwohnern und Gegnern, wobei die Bilanz dazu erst gezogen wird.  
Weitere Informationen: Stadt Zürich (2023).

Im Zusammenhang mit solchen Projekten ist das Konzept der «Parklets» 
interessant. Parklets sind temporäre Installationen, die ursprünglich auf 
Parkplätzen getestet wurden. Solche Projekte sind erheblich von den ersten 
Initiativen der Park(ing) Day-Bewegung inspiriert, die in den 2000er Jahren 
in den USA entstanden, mehr öffentlichen Raum auf Strassen forderten 
und auf den von Autos genutzten Raum aufmerksam machten. Im Sommer 
werden Parkplätze umgenutzt, dies etwa für temporäre Terrassen, Bänke 
oder andere Einrichtungen, um Gehwege vorübergehend zu erweitern 
und um mehr Aufenthaltsmöglichkeiten zu schaffen. Diverse Organisa-
tionen haben solche temporäre Parkplatzumnutzungen vorgeschlagen. 
Einige Städte haben das Konzept übernommen, wie etwa Luzern mit 
dem Projekt «Pop-Up Parks». Dabei wurden auch weitere Flächen ausge-
weitet, zum Beispiel zur Bepflanzung und Installation von Spielgeräten.  
Weitere Informationen unter: Stadt Luzern (2023).

In Basel wurde mit dem «Summeregge» im Jahr 2022 und 2023 während 
der Sommermonate alternative Nutzungsmöglichkeiten für Strassen in bereits 
verkehrsberuhigten Vierteln (Rührbergerstrasse, Kandererstrasse, Davids-
rain) umgesetzt. Einige Parkplätze wurden mit Parklets, resp. mit Bänken 
und Pflanzkübeln bestückt, und es bestand die Möglichkeit, auf Parkflächen 
Tische und Stühle aufzustellen. Weitere Informationen unter: Kantons- und 

Abbildung 7: Sulgenbachstrasse 
in Bern, links der Chinderchübu.
Quelle: Stadt Bern

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz
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Stadtenwicklung des Kantons Basel-Stadt (2023).
In Bern wurden mehrere temporäre Gestaltungsprojekte vorgeschlagen, wie 
beispielsweise für die Sulgenbachstrasse im Jahr 2023, eine Strasse, welche 
ein Freizeitzentrum für Kinder (Chinderchübu) beherbergt und Tische und 
Bänke für Anwohner und Anwohnerinnen zur Verfügung stellt (Abbildung 7). 
Ein weiteres Beispiel ist Lausanne, wo im Jahr 2020 vier Parklet-Module umge-
setzt wurden. In weiteren Städten gibt es ähnliche Bestrebungen, welche 
jedoch oft auf Widerstand stossen, insbesondere im Zusammenhang mit 
der temporären Aufhebung von Parkplätzen.

2.2.5 Zona a traffico limitato (ZTL) (Italien)
Zonen mit beschränktem Verkehr (Zona a traffico limitato) sind in italienischen 
Städten weit verbreitet. Die Regelungen basieren meist auf einer Beschilde-
rung, die in grösseren Städten durch ein elektronisches Kennzeichenerken-
nungssystem ergänzt werden kann. Andere Städte führen Polizeikontrollen 
durch (Croce, 2011).

Ursprünglich wurden diese Zonen zur Reduktion der Luftverschmutzung 
eingeführt und um den Durchgangsverkehr von der Zone fernzuhalten. 
Zutritt zur Zone haben nur Fahrzeuge von Anwohnerinnen und Anwohnern 
oder anderen berechtigten Personen. Verkehrsbeschränkungen können zu 
bestimmten Zeiten aufgehoben werden (beispielsweise am Abend), oder 
es besteht in einigen Städten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Zutritt zu 
erhalten, wenn beispielsweise ein Parkplatz in der Innenstadt gemietet wird.

Die Entwicklung geht mehr in Richtung flexibler Beschränkung, in Abhän-
gigkeit von Emissionswerten oder der Energieeffizienz der Fahrzeuge  (De 
Robertis und Tira, 2016).

2.2.6 Road pricing
In mehreren Städten, wie Stockholm, London und Mailand wurden Gebühren 
zur Einschränkung des innerstädtischen Verkehrs eingeführt. Die Massnahme 
einer Maut oder «congestion charge» (London) kann entweder für ein Gebiet 
(Stadtzentrum) oder für eine einzelne Infrastruktur, wie beispielswiese eine 
Brücke, eingeführt werden. Bei der Umsetzung einer Maut können kostspie-
lige Kontrollinfrastrukturen (z.B. Kameras) anfallen.

Falls die Maut zum Ziel hat, den Verkehr zur reduzieren, muss die Verla-
gerung des Verkehrs in die Peripherie verhindert werden. Im Beispiel von 
London ging zwar der Verkehr in der gebührenpflichtigen Zone um 15% 
zurück, aber insgesamt waren die Auswirkungen im Ballungsraum vernach-
lässigbar. Vor allem wurde auch die Luftverschmutzung nicht gesenkt, was 
das ursprüngliche Ziel dieser Massnahme gewesen war. Die Zone musste 
daher mehrfach vergrössert werden (Kelly et al. 2011).

Die Idee der City-Maut wird aktuell von Projekten im Bereich «Mobility 
Pricing» abgelöst. Ziel ist es, die Kosten und Erlöse des gesamten Mobili-
tätsangebots, insbesondere des öffentlichen Verkehrs, zu integrieren (Office 
fédéral des routes, 2023). In der Schweiz wurden in der Region Zug mit 
Untersuchungen erstmals Grundlagen erarbeitet und im Rahmen von fünf 
Pilotprojekten (u. a. in den Kantonen Genf und Thurgau und in der Stadt Biel) 
wird zurzeit die Machbarkeit von Mobility Pricing abgeklärt. Ergebnisse dieser 
Studien werden 2024 erwartet.

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz
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Temporäre Massnahmen

• Temporäre Umgestaltung von Strassenräumen in der warmen Jahreszeit, z.B. Einführung 
von temporären Fussgängerzonen oder Begegnungszonen, Umgestaltung von Aufenthalts-
räumen (Pop-up Park)

• Aufhebung von Parkplätzen während der Sommerferien und zur Verfügungstellung der 
Fläche für «Parklets», in einigen Fällen kombiniert mit einem Durchfahrtsverbot

• Temporäre Umnutzung von Parkplätzen in der blauen Zone zu Veloabstellplätzen
• Teilsperrung von Schulstrassen mit Pollern/Pfosten, wobei dank absenkbarem Poller die 

Durchfahrt für Dienstfahrzeuge möglich bleibt

Verkehrsberuhigung

• Umsetzen  von Begegnungszonen durch partizipative Mitwirkung
• Platzieren  von Elementen auf der Fahrbahn, um die Geschwindigkeit des motorisierten 

Individualverkehres punktuell zu senken
• Umgestaltung von Kreuzungen im Stadtzentrum mithilfe von Fussgängerinseln, um den 

Fussverkehr zu sichern und die Distanz bei der Strassenüberquerung zu reduzieren
• einrichten von Bushaltestellen, die auf Kosten des motorisierten Individualverkehrs den 

öffentlichen Verkehr begünstigen
• Entfernen von wenig genutzten Strassenabschnitten in Quartieren und Schaffung von klei-

nen Plätzen mit Vegetation und Sitzmöglichkeiten, sowie Erweiterung von Trottoirs
• Begegnungszone auf Bahnhofplätzen
• Bestimmen von «modevs» (modulaire et évolutif), resp. Orten, die sich weiterentwickeln 

sollen. Zwischen einzelnen Entwicklungsschritten dieser Orte Befragungen durchführen, 
Verhaltensweisen beobachten und der Öffentlichkeit die Auswirkungen kommunizieren

• Flächendeckend Tempo 30 (oder nur nachts) auf Hauptverkehrsachsen einführen

Fuss- und Veloverkehr

• Schaffung von Velostationen, Netzwerk von Veloabstellplätzen, Velostrassen, Veloschnell-
routen

• Markierung von Konfliktzonen entlang von Velostreifen als Alternative zu einer Markierung 
von Velostreifen auf der gesamten Länge

• Markierung von breiten gelben Streifen entlang von Strassen, wo die Markierung eines 
Velostreifens nicht möglich ist

• Randmarkierungen für den Veloverkehr am Rand von Kreiseln
• Markierung von durchgehenden Radstreifen, auch wenn die Fahrbahnbreite sehr gering ist

2.3  Umfrage zur Anwendung von Instrumenten

Mit 31 Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Planungsbehörden verschiede-
ner Schweizer Städte wurde vom 12. Juli – 31. August 2023 eine explorative 
Umfrage zum Thema «Gestaltung und Umgestaltung des öffentlichen Raums 
in Schweizer Städten» durchgeführt.

Die Umfrage hat einerseits innovative Instrumente erhoben, die aktuell einge-
setzt (Tabelle 1), oder in nächster Zeit getestet werden (Tabelle 2), und ande-
rerseits auf andere Instrumente hingewiesen, auf welche verzichtet werden 
musste (Tabelle 3). Zudem wurden Instrumente erhoben, die gerne getestet 
würden, wenn Städte die Möglichkeit dazu hätten. (Tabelle 4).

Tabelle 1: Aktuelle (innovative) 
Instrumente im Bereich Mobili-
tät zur Gestaltung oder Umge-
staltung des öffentlichen Raums.
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Wohnen

• Fördern von autoarmem Wohnen bei Arealentwicklungen und neuen Wohnarealen

Klimaanpassung

• Fördern von hellen Anstrichen und Beschichtungen auf neu gestalteten öffentlichen 
Flächen, um urbane Hitzeinsel zu reduzieren

Instrumente

• Quartierblöcke / Superblocks: In betroffenen Strassen werden alle Parkplätze aufgehoben 
und ein Durchfahrtsverbot mit Zubringerdienstregelung signalisiert.

• Schwammstadt: Die Strassenentwässerung soll über neu geschaffene Versickerungsflächen 
im Bereich bestehender Verkehrsflächen erfolgen.

• Zahlreiche Velostrassen
• Zahlreiche temporäre Gestaltungen
• Entsiegelungsprojekte

Temporäre Massnahmen

• Einsprachen bei temporären Umgestaltungen

Markierungen

• Markierungen (zum Beispiel «VELOSTRASSE»), Farben

Verkehrsberuhigung

• 30 km/h oder Begegnungszonen auf Kantonsstrassen
• Tempo 30 Zonen

Klimaanpassung

• Entsiegelung und Begrünung von Strassenraum werden durch die vielen Leitungen im 
Untergrund sowie zahlreiche gesetzliche Vorgaben erschwert (Beispielsweise darf im Stras-
senraum wegen des Pneuabriebs nicht entsiegelt werden), (teilweise) Baubewilligungspfli-
cht für Entsiegelungsmassnahmen

Fuss- und Veloverkehr

• Verbot der Sicherung von Velostreifen mithilfe baulicher Einrichtungen (Pfosten etc.)

Weitere

• Unklarheiten betreffend Verzicht einer Parkplatzerstellungspflicht bei der Überarbeitung der 
Bau- und Nutzungsordnung

Tabelle 1: (Weiterführung)

Tabelle 3: Verzicht auf Massnah-
men, da rechtliche Rahmenbedin-
gungen oder Hindernisse anderer 
Art diese nicht zuliessen.

Tabelle 2: Innovative Instrumen-
te, die in den nächsten Jahren ge-
testet werden.
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Verkehrsmanagement

• Mobility pricing
• Nutzungsbeschränkung privater Parkierung (Reduktion des Angebots). 
• Einführung von einschränkenden Regeln für die Schaffung von Parkplätzen.
• Reduktion der Anzahl Parkplätze.
• Reduktion des Strassenraums für den motorisierten Individualverkehr, Schaffung  von mehr 

Platz für Fussgänger und Fussgängerinnen, Aufheben von Fahrspuren.
• Angebotserweiterung des öffentlichen Verkehrs und des Langsamverkehrs an 

Wochenenden und in der Ferienzeit.

Temporäre/zeitliche Massnahmen

• Differenzierte Nutzung des öffentlichen Raums je nach Tageszeit oder Jahreszeit
• Qualitativ hochwertiges Stadtmobiliar

Markierungen

• Markierungen aller Art auf Fuss- und Velowegen.
• Mehr mit Farben, Materialien und Bepflanzung experimentieren und arbeiten

Verkehrsberuhigung

• autofreie Innenstadt / Quartiere
• flächendeckend Tempo 30
• Sperrung von einzelnen Strassen für autofreie Kleinquartiere
• einfachere Umsetzung der Begegnungszone
• keine durchgängige Befahrbarkeit von Zentren
• Tempo 7-Zonen (beispielsweise «Barcelona Green Streets», gemeinsam genutzter Raum, 

Durchfahrt Rettungsfahrzeug als maximale Fahrbahnbreite)

Klimaanpassung

• Schwerfällige Verfahren vereinfachen zur beschleunigten Umsetzung von Klimaanpassung-
smassnahmen

• Strassen entsiegeln und begrünen zur Aufenthaltsnutzung (Superblock)

Fuss- und Veloverkehr

• allgemeine Radfahrwege in Gegenfahrbahnrichtung
• vortrittberechtigte Rad- und Gehwege (Velohauptrouten)
• Testanlagen zur Sicherung von Rad- und Fusswegen

Weitere

• Instrumente zur Eindämmung des Phänomens «Elterntaxi» (z.B. Schulstrasse)

Tabelle 4: Instrumente, welche 
Städte testen würden, falls sie 
vollständige Autonomie in der 
Umgestaltung des öffentlichen 
Raums hätten.
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2.4  Zwischenfazit

Geschwindigkeitsbegrenzungen in Ortszentren in Kombination mit der Prio-
risierung des öffentlichen Verkehrs und der Förderung aktiver Verkehrsmittel 
ist heute in Schweizer Städten verbreitet. In öffentlichen Räumen, beispiels-
weise auf Plätzen, oder stark frequentierten Bereichen (z.B. Einkaufszo-
nen, Wohnstrassen) werden Fussgängerzonen oder Begegnungszonen von 
Gemeinden gefördert. Heute werden diverse Erfahrungen mit temporären 
Strassensperrungen und zukunftsweisende Massnahmen gesammelt, die 
den motorisierten Individualverkehr einschränken, und breitere Anwen-
dung finden könnten. Diese Massnahmen können temporär (zum Beispiel 
im Sommer, während gewissen Tageszeiten oder Wochen) oder dauerhaft 
(etwa in der Nähe von Schulen) zur Anwendung kommen.

Die erfolgreiche Umsetzung der in diesem Kapitel diskutierten Instrumente 
hängt von einer Reihe von begünstigenden oder hemmenden Faktoren ab 
(siehe Kapitel 4).
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3.1 Definition

Das Konzept des Superblocks (auch supermanzana, superilla) wurde 
ursprünglich im Rahmen eines Mobilitätsplans für Barcelona entwickelt 
(Ajuntament de Barcelona, 2021; Palenzuela, 2021). Bei einem sogenann-
ten Superblock werden neun (3×3) Häuserblocks zusammengefasst, wie in  
Abbildung 8 dargestellt wird.

Abbildung 8: Schematische Über-
sicht eines Superblocks. Beim Su-
perblock aus Barcelona werden 
neun (3 × 3) Häuserblocks zu ei-
nem Superblock transformiert. 

3 Der Superblock

Quelle: Ajuntament de Barcelona (2014)

Abbildung 9: Mit der Einführung 
eines Superblocks wird die Stra-
ssenhierarchie verändert und der 
motorisierte Individualverkehr mit 
unterschiedlichen Massnahmen 
umgelenkt, so dass eine Durch-
querung des Superblocks verun-
möglicht wird.

Strassenraum im SuperblockStrasse ausserhalb des Superblocks

Superblock Modell

Verkehrsführung

heutige Situation 

10/20

Quelle: Sven Eggimann

Der konzeptionelle Kern eines Superblocks beinhaltet eine neue Verkehrs-
führung und Änderung der Strassenhierarchie, mit dem Ziel, den Durch-
gangsverkehr für den motorisierten Individualverkehr zu verhindern und 
eine Umgestaltung des Strassenraums zu ermöglichen (Abbildung 9).
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Der Superblock geht aber über eine reine Verkehrsmassnahme hinaus. Mit 
dem Ziel, die Aufenthaltsqualität im Strassenraum zu verbessern oder städti-
sche Grünflächen zu fördern, hat das Superblock-Konzept einen umfassenden 
Anspruch und beabsichtigt eine urbane Transformation zur Schaffung einer 
nachhaltigen und lebenswerten Stadt (Ajuntament de Barcelona, 2013). Bei 
der Umsetzung von Superblocks werden daher gleichzeitig mehrere Ziele 
verfolgt, so zum Beispiel die Reduktion von Lärm- oder Verkehrsemissio-
nen, die Bekämpfung von urbanen Hitzeinseln, die Förderung der Biodiver-
sität oder die Umsetzung eines multifunktionalen Strassenraums (Rueda, 
2019). Demensprechend beinhaltet die Umsetzung eines Superblocks auch 
verschiedene Kategorien von Massnahmen

Das Superblock-Konzept wurde im Laufe der Zeit weiterentwickelt und 
in verschiedenen Städten auch ausserhalb Spaniens flexibel übernommen, 
was eine einheitliche Definition des Superblocks erschwert. In Berlin wird der 
Superblock als Kiezblocks (Changing Cities, 2023) oder in Wien als Super-
grätzl (Stadt Wien, 2021) umgesetzt. Insbesondere die starre geometrische 
Definition von neun (3×3) Häuserblocks wird flexibel an unterschiedliche Stra-
ssentyopologien und urbane Strukturen angepasst. Trotz der unterschied-
lichen Terminologien sind drei zentrale Bestimmungsmerkmale erkennbar:.

• Änderung der Verkehrsführung und Strassenhierarchie auf Quar-
tiersebene
Der Durchgangsverkehr durch den Superblock wird mithilfe baulicher 
Massnahmen (z.B. mit Diagonalsperren) für den motorisierten Individual-
verkehr verhindert, und es wird ein Einbahnregime eingeführt. Fuss- und 
Veloverkehr haben Vortritt im Superblock. Auf Strassen innerhalb des 
Superblocks wird eine Temporeduktion auf 10 oder 20 km/h umgesetzt. 
Grundsätzlich bleibt die Erreichbarkeit innerhalb des Superblock für den 
motorisierten Individualverkehr vollständig erhalten.

• Umnutzung des öffentlichen Strassenraums
Mithilfe unterschiedlicher Massnahmen wird der Strassenraum inner-
halb des Superblocks umgenutzt. Beispiele dafür sind die Aufhebung 
und Entsiegelung von Parkplätzen, das Schaffen von Begegnungsraum 
für Anwohnerinnen und Anwohner, urbane Begrünung oder die Ände-
rung des Strassenbelags (siehe Gestaltungsmassnahmen im Superblock).

• Begleitende Massnahmen
Ein Superblock wird mit Massnahmen begleitet, die unerwünschten 
Effekten entgegenwirken oder die einen unterstützenden Effekt für die 
Umsetzung haben. Zum Beispiel wird die Erschliessung mit dem öffent-
lichen Verkehr verbessert, Massnahmen des Mobilitätsmanagement 
eingeführt (z.B. shared mobility, Lieferdienstmöglichkeiten) oder Mass-
nahmen werden getroffen, um einer Gentrifizierung entgegenzuwirken.

Die Umsetzung eines Superblocks erfolgt typischerweise in verschiedenen 
Phasen und beinhaltet eine Experiment- oder Pilotphase vor einer konsoli-
dierten Umsetzung (Boeck, 2021). In einer ersten Phase kann kostengünstig 
und flexibel eine Umsetzung ohne bauliche Massnahmen vorgenommen 
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werden mittels Signalisation, Möblierung oder farblichen Gestaltung und 
Markierungen. Eine solche Umsetzung folgt der Logik des taktischen Urba-
nismus (tactical urbanism) und hat den Vorteil, dass die Gestaltung des 
Superblock so auch nach der ersten Umsetzung in enger Zusammenarbeit 
mit der Bevölkerung angepasst werden kann, bevor getestete Nutzungen in 
eine bauliche Umgestaltung überführt werden.

In der Schweiz gab es bereits Massnahmen zur Quartiertransformation, 
die dem Superblock ähnlich sind (vgl. Kapitel 3.2). Unterschiedliche Elemente 
und Massnahmen, die bei der Umsetzung eines Superblocks zum Tragen 
kommen, sind in Tabelle 5 zusammengetragen. 

Quelle: Allgemeiner Deutscher 
Fahrrad-Club (2020).

Verkehrstechnische Massnahmen bei der Umsetzung eines Superblocks

Neuordnung der Buslinien und Haltestellen

neue Radinfrastruktur

Einbahnstrassen in Innenstrassen

Begegnungszone mit Tempo 10

Diagonalsperren

Anpassung und Entfernung von Ampeln 

Umwandlung von Parkplätzen

Parkraumbewirtschaftung

Umwandlung von Strassenraum in öffentlichen Raum

ausweisen von Lieferzonen

Tabelle 5: Massnahmen, die bei 
einem Superblock zum Tragen 
kommen. 
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Gestaltungsmassnahmen im Superblock

Es gibt vielfältige Massnahmen, wie der Strassenraum innerhalb eines 
Superblocks umgestaltet werden kann. Abbildung 10 zeigt einen mögli-
chen Gestaltungskatalog. Für die Stadt Berlin wurde ein umfassender 
Leitfaden zur Umsetzung verschiedener Gestaltungselemente erstellt, die 

Abbildung 10: Gestaltungskata-
log mit unterschiedlichen Elemen-
ten, die im Superblock zur Anwen-
dung kommen könnten.
Quelle: Schön (2023)
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Abbildung 11: Beispiel einer Flä-
chenumwandlung in Berlin

Quelle: SenMVKU (2023a)

Abbildung 12: Prinzipskizze ei-
ner Umgestaltung einer Strasse 
für Berlin. 
Quelle: SenMVKU (2023b)

auch in einem Superblock zur Anwendung kommen könnten (SenMVKU, 
2023b, 2023a) (Abbildung 11). Diese Elemente betreffen eine allgemeine 
Verkehrsberuhigung, die Unterbindung des Durchgangsverkehrs, die 
Erhöhung der Aufenthaltsqualität oder sie betreffen blau-grüne Infra-
struktur, Fuss- und Radverkehr, ruhenden Verkehr und Wirtschaftsver-
kehr (Abbildung 12). Auch für die Stadt Wien wurden Richtlinien erstellt, 
die Standards für die Umsetzung von Supergrätzl setzten (Gemassmer 
et al., 2023).
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3.2 Dem Superblock ähnliche Beispiele aus der Schweiz

3.2.1 Röntgenplatz, Stadt Zürich

Seit 1971 wurde um die Schliessung der Kreuzung der Röntgen- und Josefs-
strasse (heutiger Röntgenplatz) für den Verkehr gerungen (Abbildung 13). 
Im Jahr 1980 wurde die Kreuzung einen Tag lang für das Röntgenplatz-
fest gesperrt und der Stadtrat der Stadt Zürich entschied drei Tage darauf, 
den Röntgenplatz für den Verkehr zu schliessen (Bazzanella, 2022). Drei 
Jahre später wurde die Kreuzung für den Verkehr endgültig gesperrt und 
die Verkehrsführung so verändert, dass eine Durchfahrt seither nicht mehr 
möglich ist (Abbildung 14). Im Unterschied zum klassischen Superblock nach 
dem Vorbild Barcelonas (vgl. Abildung 9) wurde der Platz vollständig für 
den motorisierten Verkehr gesperrt und die Verkehrslenkung wird vor allem 
mit Sackgassen vorgenommen.

3.2.2 Quartier et Place des Grottes, Stadt Genf
Der «Place des Grottes» im Herzen des Grottes Quartiers wurde früher 
hauptsächlich als Parkplatz genutzt. Im Anschluss an einen 2009 eingelei-
teten partizipativen Prozess wurde durch die Stadt ein Projekt umgesetzt, 
welches sich weitgehend an Vorschlägen zur Umgestaltung orientierte, 
welche von Quartierbewohnern vorschlagen wurden. Die im Jahr 2018 einge-
weihte Gestaltung umfasst einen zentralen Bereich, der frei von motorisier-
tem Individualverkehr ist und Platz für verschiedene Veranstaltungen bietet 

Abbildung 13: Historisches Bild 
der Röntgen-und Josefsstrasse 
und heutiger Röntgenplatz.

Abbildung 14: Veränderung der 
Verkehrsführung anhand des Bei-
spiels am Röntgenplatz, Zürich. 

Quelle: Baugeschichtliches Archiv 
Linck Ernst, Wikimedia Commons 
Micha L. Rieser

Quelle: Eigene Abbildung. MapTiler, 
OpenStreetMap

vorher nachher
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Abbildung 15: Neugestaltung des 
«Place des Grottes» im Jahr 2018 
(links) und im Jahr 2023 (rechts).

Quelle: Didier Jordan / Ville de Genè-
ve (links), Julie Barbey Horvath 
(rechts)

Abbildung 16: Beispiel der verän-
derten Strassenführung im Quar-
tier «des Grottes», Stadt Genf.
Quelle: Eigene Abbildung. MapTiler, 
OpenStreetMap

vorher
nachher

(insbesondere einen Markt am Donnerstagabend) (Abbildung 15). Der 
Verkehr wurde am Rand für die Anlieferung der Geschäfte beibehalten und 
es wurden versenkbare Poller installiert. Eine Durchquerung des Viertels ist 
nicht erlaubt (Abbildung 16).
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Abbildung 17: Einfache Massnah-
men ohne bauliche Veränderung 
in der Pilotphase im Supergrätzl 
in Favoriten in Wien

3.3 Internationale Superblock-Beispiele

Das Konzept des Superblocks aus Barcelona wurde unter einem neuen 
Namen in mehrere europäische Städte übertragen, wie z.B. nach Wien oder 
Berlin.

Supergrätzl, Wien
Für Wien wurde eine GIS-basierte Methodik entwickelt, um vielversprechende 
Quartiere für mögliche Standorte von Superblocks zu eruieren (Frey et al., 
2020). Im Bezirk 10 wurde das Konzept im Rahmen eines Pilotprojekts von 
Juli 2021 – Oktober 2022 getestet (Stadtplanung Wien, 2022) (Abbildung 17), 
wobei die schlussendliche Wahl des Standortes auch eine politische Entschei-
dung war und nicht nur auf Basis der entwickelten Methodik vorgenommen 
wurde (Ulrich, 2022).

Supergrätzl
 Favoriten 

Der Straßenraum ab Juni 2022

M 1:500

Die Maßnahmen in der Pilotphase
Für die neue Verkehrsorganisation der Pilotphase werden Einbahnen umgedreht, die 
Fußgängerzone in der Herzgasse eingerichtet und Diagonalfilter installiert. Dafür werden 
Verkehrszeichen verändert und neue Bodenmarkierungen angebracht. 

Die Pilotphase setzt die Verkehrsorganisation mit einfachen Mitteln um. So wird die 
Beruhigung des Durchzugsverkehrs und die Verbesserung der Verkehrssicherheit bereits 
im Vorfeld der baulichen Veränderungen spürbar. 

In den frei gewordenen Gestaltungsräumen können neue Raumnutzungen erprobt 
und gemeinsam mit Bewohner*innen, Gewerbetreibenden und lokalen Akteur*innen 
weiterentwickelt werden. 

Die Maßnahmen der Pilotphase sollen ab dem Jahr 2023 fließend in bauliche 
Veränderungen übergehen. Im Entwicklungskonzept sind die Gestaltungspotenziale 
für diesen nächsten Schritt dargestellt. Die Grundlagen für die Ausgestaltung des 
Supergrätzls werden im Beteiligungsprozess während der Pilotphase erarbeitet. 

Schauen Sie sich die Spielräume für die Gestaltung im Supergrätzl-Entwicklungskonzept 
an und bringen Sie Ihre Ideen und Anliegen für die Ausgestaltung des Supergrätzls ein! 

Schanigarten BestandHaltestelle ÖV Eingang Ladezone Stellplätze ampelgeregelte Kreuzung Abbiegerelation Fahrtrichtung Einfahrt Einfahrt - Inaktiv Farbliche - Flächenmarkierung 
Pilotphase

Markierung Randbereich 
Pilotphase

Inhalte: LAUT - Landschaftsarchitektur und urbane Transformation OG mit Rosinak & Partner GmbH
Quellen: Stadt Wien (MA41)

10 m 25 m 100 m50 m0 m

Supergrätzl Favoriten“ – Erstellung Entwicklungskonzept und Planung einer Pilotphase mit taktischen Interventionen

Supergrätzl Favoriten
Maßstabsleisten

5.6.2022gez.: xorx

M 1:500

studio LAUT - Landschaftsarchitektur und urbane Transformation

Schulvorplatz  
Herzgasse

Diagonalfilter
Nord - Ost

Coolspot 
Alxingergasse

Diagonalfilter
Süd - Ost

Diagonalfilter
Süd - West

Übergänge
Quellenstraße

Übergänge
Neilreichgasse

Übergänge
Gudrunstraße

Übergänge
Leebgasse

Diagonalfilter
Nord - West

Quelle: Stadt Wien (2023)

Abbildung 18: Umgestaltung ei-
nes Supergrätzl-Knotens in Favo-
riten, Wien. 
Quelle: links: © Stadt Wien Christian 
Fürthner. rechts: Viktor Schwabl
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Im Zuge der Umsetzung der Pilotprojekte wurde kritisiert, dass der Grün-
raumanteil erhöht werden sollte und die Unterbindung des Durchgangsver-
kehrs konsequent umgesetzt werden muss, damit etwa das Überfahren von 
Markierungen oder das Umfahren von Pollern nicht möglich ist (Die Grünen 
Favoriten, 2023) (siehe Abbildung 18). Dieses Beispiel aus Wien bestätigt 
die Wichtigkeit einer attraktiven Umgestaltung des Strassenraums und der 
konsequenten Lenkung des Verkehrs im Rahmen von Pilotprojekten.

Mehr Informationen: www.wien.gv.at/stadtplanung/supergraetzl-favoriten

Kiezblocks, Berlin
In Berlin unterstützt der Verein Changing Cities Unterschriftensammlungen, 
die Planung und das Beantragen von Kiezblocks. Es wurden bereits mehrere 
Duzend Kiezblocks beschlossen (Tiegs, 2023). Im Rahmen einer Kiezblock-In-
itiative kann die neue Verkehrsführung durch das betreffende Quartier skiz-
ziert werden, bevor das Projekt dann den zuständigen Bezirken vorgelegt 
wird (Abbildung 19).

Mehr Informationen: www.kiezblocks.de

Abbildung 19: Plattform für die 
koordinierte Sammlung von Kie-
zblock-Vorschlägen.
Quelle: www.kiezblocks.de
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4 Umsetzbarkeit von Superblocks in der 
Schweiz

4.1 Theoretische Machbarkeit

Eine erste theoretische Potentialabschätzung von Superblocks für die gröss-
ten Schweizer Städte wurde mithilfe einfacher Kriterien, wie Bevölkerungs-
dichte oder geometrischer Eigenschaften des Strassennetzes von Eggimann 
(2022a, 2022b) vorgenommen. Diese computergestützte Analyse zeigt, 
dass falls eine flexiblere geometrische Interpretation des 3x3 Blockquartiers 
angenommen wird, beträchtliches theoretische Potential zur Umsetzung von 
Superblocks in der Schweiz vorhanden ist (Abbildung 20). Je nach Situation 
liegt das Potential zwischen einigen Prozenten des Strassennetztes bis zu 
beinahe 20 Prozent. Obwohl solche computergestützten Analysen als erste 
Planungsorientierung dienen können, sind vertiefte Analysen zu konkreten 
Standorten nötig, um lokale Gegebenheiten zu berücksichtigen.

Aktuelle theoretische Auseinandersetzungen mit Superblocks im Rahmen 
von studentischen Arbeiten an unterschiedlichen Schweizer Hochschulen 
liefern wichtige Erkenntnisse für den schweizerischen Kontext:

• Eine Arbeit über eine Potentialanalyse für die Stadt Luzern (Schön, 2023) 
hat aufgezeigt, dass eine vorsichtige Typologisierung verschiedener 
Standorte wichtig ist und erst eine umfassende Bewertung darüber 

Abbildung 20: Computergestütz-
te Simulation möglicher Super-
block (3×3) und Miniblock (2×2) 
Standorte in Schweizer Städten.
Quelle: Eggimann (2022b)
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Aufschluss gibt, welche Standorte sich mehr oder weniger eignen. Für 
einen möglichen Umsetzungsprozess wird die Akzeptanz, die durch 
die Beteiligung der Bevölkerung erreicht werden kann, betont. Bei der 
Kommunikation ist wichtig aufzuzeigen, dass ein Superblock nicht einem 
Fahrverbot für den motorisierten Individualverkehr gleichkommt.

• Hutter (2023) zeigt für potentielle Superblock-Standorte in Luzern auf, 
dass die Berücksichtigung bestehender Tiefgaragen und Parkhäusern 
in der Nähe eines Superblocks den Rückbau von Parkplätzen ermög-
lichen.

• Marion und Zaugg (2022) haben  eine Eignungsbestimmung für ausge-
wählte Gebiete in Basel anhand einer Nutzwertanalyse unter Berücksich-
tigung eines Kriterienkatalogs vorgenommen (z.B. klimatische Situation, 
Sozialraum, Grünraumsituation, Bevölkerungsdichte und Bevölkerungs-
verteilung, Parkplatzauslastung).

• Frei (2023) analysiert für das Wettsteinquartier in Basel einen Super-
block-Pilotversuch im Sinne eines Verkehrsexperiments. Um Verzöge-
rungen durch Einsprachen zu verhindern, wird der Vorschlag gemacht, 
den Pilotversuch für die Maximaldauer von sechs Monaten als Baustelle 
mit der dafür nötigen Signalisation durchzuführen.

• Im Rahmen verschiedener Bachelorarbeiten (zum Beispiel  Khajjamian, 
2023; Kleb, 2023; Pires, 2023) wurden für Bern verschiedene mögliche 
Superblocks ausgearbeitet und mithilfe von Nutzwertanalysen mögli-
che Standorte evaluiert oder Vorschläge zur planerischen Umset-
zung gemacht (siehe Abbildung 21 und Abbildung 22). Superblocks 
wurden dabei v.a. als Instrument angewendet, um bereits vorhandene 
Instrumente, wie Fussgängerzonen und Begegnungszonen (siehe 
Kapitel 2) umzusetzen. Die Arbeit von Pires zeigt auf, dass unter Einbe-
zug der Erdgeschossnutzung die Verkehrsführung von der typischen 
Verkehrsführung innerhalb eines Superblock abweichen kann.

OST Ostschweizer Fachhochschule | Bachelorarbeit FS 2023 | Pascal Kleb | 41 

5.2 Eignungsgebiete für Superblocks
Für die Standortevaluation von geeigneten Superblockgebiete wurden die genannten 
Kriterien schrittweise angewendet. Nach den ersten drei Kriterien ergaben sich folgende 
Perimeter, wobei bereits unter Einbezug der Bevölkerungsdichte der grösste Teil des 
Stadtgebietes ausgeschieden werden kann.

Bezieht man mit dem vierten und fünften Kriterium zusätzlich die Ausrichtung der 
Gebäude und die Erdgeschossnutzungen mit ein, reduzieren sich die möglichen Super-
blockstandorte etwas weiter. Vor allem aber verteilen sie sich auf die verschiedenen 
Standortkategorien. Die nachfolgende Karte, bei der alle Kriterien angewendet wurden, 
stellt somit die Eignungsgebiete für Superblocks dar. Für die übrigen Quartiere, welche 
die genannten Kriterien nicht erfüllen, eignen sich eher Begegnungszonen. 

Im Vergleich zu den Gebieten, die Sven Eggimann in seiner Superblock-Potenzialkarte 
identifiziert hat, werden in dieser Arbeit deutlich grössere Flächenanteile als Eignungs-
gebiete ausgeschieden. Grund dafür ist, dass die Kriterien für diese Standortevaluation 
weniger starr auf die Anwendungsart in Barcelona ausgerichtet sind. So wurden die 
Längen der internen und externen Strassen nicht berücksichtigt, was zu sehr unter-
schiedlich grossen und verschieden geformten Gebieten führte. Ausserdem war die 
allseitige Begrenzung der Gebiete durch befahrbare Strassen keine Vorgabe.

Anwendung der Krite-
rien für Superblocks 

1-3

[Abb.35] Anwendung 
der Eignungskriterien für 

Superblocks 1-3 

Anwendung aller 
Kriterien

[Abb.36] Eignungsgebiete 
für Superblocks 

Vergleich zu Eggimann
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10. Musterablauf und Partizipationskonzept
In diesem Kapitel wird aufgezeigt, mit welchen Akteuren ein Superblöckli umgesetzt 
wird und welche Projektphasen mit entsprechender Partizipation dafür sinnvoll sind. 
Da ein neuer Superblock grundsätzlich mit einem kleinen Perimeter begonnen werden 
soll, ist hier von Superblöckli die Rede.

10.1 Akteure und Musterablauf
In der folgenden Grafik sind die Akteure ersichtlich. Der Gemeinderat stellt die ent-
scheidende Instanz dar, die über das Projekt entscheidet. Das Projektteam ist für die 
Bearbeitung und Leitung des Projekts zuständig und setzt sich aus verschiedenen 
Abteilungen der Berner Stadtverwaltung und externen Fachplanenden zusammen. Die 
Kerngruppe bildet sich zu Beginn des Projekts durch die Initiatoren und besteht somit 
aus Vertretenden aus der Anwohnerschaft. Die Stakeholder bestehen schliesslich aus 
allen Anwohnenden und Gewerbetreibenden des zukünftigen Superblöcklis sowie eine 
Vertretung der Quartierorganisation und des Quartiervereins, falls vorhanden. Nach-
folgend ist der Musterablauf eines Superblöckli-Projekts von der Initiierung bis zur 
baulichen Umsetzung mit der Beteiligung der Akteure dargestellt.

Kerngruppe

Stakeholder

Projektteam

Initiatoren des Superblöcklis

Anwohnende

Gewerbetreibende Quartierverein

Quartierorganisation

Verkehrsplanung

Fachplanende

Stadtgrün Bern

Tiefbauamt
Entsorgung + 

Recycling

Gemeinderat
[Abb.85] Akteure 
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Abbildung 21: Vorschlag für mög-
liche Superblock Standorte (links), 
Musterablaufs- und Partizipations-
konzept aus einer Bachelorarbeit 
von Kleb (2023) (rechts).

Abbildung 22: Kriterien und Er-
gebnisse eine Nutzwertanalyse für 
Bern aus einer Bachelorarbeit von 
Khajjamian (2023).
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Die beigefügte Karte in Abbildung 38 veranschaulicht 
die Ergebnisse der Nutzwertanalyse. Darüber hinaus 
stellt das Balkendiagramm in Abbildung 39 die quan-
titativen Ergebnisse der Nutzwertanalyse dar. Es 
ist wichtig zu beachten, dass die hier dargestellten 
potenziellen Superblock-Standorte noch nicht die 
abschliessenden Ergebnisse der Analyse der Super-
block-Standortpotenziale darstellen. In den nächsten 
Schritten werden diese Standorte weiter verfeinert, 
um den idealen Standort für den Superblock in der 

Stadt Bern zu ermitteln. Im Anhang befindet sich 
eine Tabelle, in der die Ergebnisse der modifizierten 
Gewichtungen der einzelnen Fokussierungen auf Be-
völkerungsdichte, Gleichgewicht und Nutzung dar-
gestellt sind. Diese Tabelle veranschaulicht, wie die 
unterschiedlichen Gewichtungen dieser Fokussie-
rungen die Indikatoren beeinflussen und in welchem 
Ausmass sie zur Ermittlung der potenziellen Stand-
orte für Superblocks beitragen.

5.6 Ergebnisse der Nutzwertanalyse
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Abb. 38: Schematische Darstellung von mögliche Superblock-Standorte.
Quelle: Eigene Darstellung; Hintergrundkarte: (Statistik Stadt Bern 2022)

Abb. 39: Quantitative Ergebnisse der Nutzwertanalysen.
Quelle: Eigene Darstellung
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Stadtteil X - Stadt Bern

[X] Quartier X

Gewichtung 25%

< 38 39 - 65 66 - 92 93 - 119 > 120

1 2 3 4 5 Gewichtet

Erwerbsbevölkerungsanteil  [%] Gewichtung 5%

> 81 80 -74 73 - 68 67 - 60 < 59

1 2 3 4 5 Gewichtet

Sozialhilfequote [%] Gewichtung 10%

< 1 1 - 3 3 - 5 5 - 8 > 8

1 2 3 4 5 Gewichtet

Wohnraum [Personen/Zimmer] Gewichtung 15%

< 0.51 0.52 -0.62 0.63 - 0.66 0.67 - 069 > 0.7

1 2 3 4 5 Gewichtet

Bestehende Grünfläche im Strassenraum Gewichtung 10%

Sehr viel Viel Mittel Wenig Sehr wenig

1 2 3 4 5 Gewichtet

Bestehender Sozialraum im Umkreis von 500m Gewichtung 5%

Sehr viel Viel Mittel Wenig Sehr wenig

1 2 3 4 5 Gewichtet

Vollzeitäquivalent Gewichtung 10%

< 1'000  1'001 - 4'000 4'001 - 6'000 6'001 - 8'000 > 8'001 

1 2 3 4 5 Gewichtet

Erreichbarkeit mit dem ÖV Gewichtung 20%

< 5'000 5'000 - 7'500 7'500 - 10'000 10'000 - 25'000 > 25'000

1 2 3 4 5 Gewichtet

Summe 100%

Superblock Potenzial

Bevölkerungsdichte [Pers/ha]

1 - 2 2 - 3 3 - 4 4 - 5

Geringes Potenzial 
[ D ] 

Mittleres Potenzial
[ C ]

Hohes Potenzial 
[ B ]

Sehr hohes Potenzial 
[ A ]

Beurteilung der Gesamtwertung für das Potenzial eines Superblocks 

Tab. 1: Bewertungstabelle der Nutzwertanalyse
Quelle: Eigene Darstellung

Quelle: Kleb (2023)

Quelle: Khajjamian (2023)

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz



31

4.2 Praktische Erwägungen

Das Konzept des Superblocks wird in vielen Schweizer Städten diskutiert. 
Interviews mit Experten und Expertinnen aus Ämtern der Städte Lausanne, 
Zürich, Bern und Basel geben uns Aufschluss darüber, wie und ob sowohl 
dieses Instrument als auch andere Projekte zur Neugestaltung des öffentli-
chen Raums in die Mobilitätsstrategien der jeweiligen Stadt passen.

Der Begriff des «Superblocks» wird nicht immer als für den Schweizer 
Kontext als passend empfunden. Weder der Begriff «Super» noch «Block» (auf 
Deutsch im Sinne eines Wohnblocks oder einer geometrischen Einheit) sind 
im Einklang mit der Vision von Schweizer Städten. Es geht also mehr darum, 
wie die allgemeinen Ideen und die Ziele des Superblock Konzepts auf die 
örtlichen Verhältnisse des jeweils typischen Bestandes und Bebauungsmus-
ters adaptiert werden können, so dass analoge Wirkungen entfaltet werden. 

Eine Herausforderung bei der Planung von Strassentransformationspro-
jekten besteht darin, Orte zu bestimmen, an denen der grösste Effekt erzielt 
werden kann und es stellt sich die Frage, wer von getroffenen Massnahmen 
profitiert (Anguelovski et al., 2023). Eine kürzliche Studie zu Superblocks in 
Wien hat aufgezeigt, dass in benachteiligten Quartieren die positiven Auswir-
kungen höher sein können als in wohlhabenden  (Brenner et al., 2023).

4.2.1 Genannte Ziele des Superblocks
Für die befragten Experten und Expertinnen sind Superblocks aus mehreren 
Gründen interessant (Abbildung 23).

Verkehrsberuhigung: Verkehrsfreie Quartierkerne
Die Verhinderung von Durchgangsverkehr innerhalb von Stadtvierteln 
ermöglicht es einerseits, die Attraktivität und Sicherheit für den Fussverkehr 
zu fördern. Andererseits können alternative Strassenraumnutzungen interes-
sante Quartierskerne schaffen. Die Einschränkung des Verkehrs steht auch im 
Einklang mit dem Ziel der Verringerung der Treibhausgasemissionen durch 
eine starke Reduktion des Strassenverkehrs.

Aufenthaltsqualität, gelebte Nachbarschaft: Sicherheit, Zugänglichkeit Fuss-
verkehr, Attraktivität der Strassen
Der Superblock stösst auf Interesse, da dieser mit Zielen der Stadtentwicklung 
übereinstimmt, insbesondere der Erhöhung der Attraktivität von verdichte-

Abbildung 23: Schlüsselkriterien 
für Superblocks basierend auf den 
durchgeführten Interviews.

Klimaanpassung

Verkehrsberuhigung

Aufenthaltsqualität & soziales 
Leben im Quartier
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ten Zentren und Quartieren für Fussgänger- und Fussgängerinnen. Nebst 
der Verhinderung des Durchgangsverkhers, sind Superblocks für Quartiere 
besonders interessant, da Schulwege sicherer gestaltet werden können (in der 
Nähe von Schulen werden Massnahmen priorisiert). Superblocks sind aber 
auch dort interessant, wo dadurch Geschäfts- und Vereinstätigkeit stimuliert 
oder Treffpunkte in Quartieren entstehen.

Klimaanpassung: Begrünung und Kühlung der Stadt
Das Fördern von Grünflächen, Biodiversität, Bäumen oder Wasserelementen 
ist im Zusammenhang mit Superblocks ein entscheidendes Ziel. Der Platz-
mangel für urbane Begrünung in dicht besiedelten Quartieren macht Super-
blocks zu Katalysatoren für solche Ziele. Weitere zu erwartende Vorteile von 
Superblocks sind die Reduktion der Verkehrsbelastung, Verbesserung der 
Luftqualität oder Reduktion von Wärmeinseln.

4.2.2 Stand der Überlegungen in Schweizer Städten
Obwohl in einigen Städten bereits punktuell Projekte umgesetzt oder umfas-
sende Konzepte erarbeitet  wurden (z.B. das Wettsteinquartier in Basel, Abbil-
dung 24), gibt es kein veröffentlichtes Gesamtkonzept, welches expliziten 
Bezug auf Superblocks nimmt. Trotzdem sind Superblocks ein aktuelles und 
präsentes Thema (vgl. Kapitel 2.3), und verschiedene Städte bereiten sich 
darauf vor, sich in Bezug auf das Instrument «Superblock» zu positionieren, 
häufig in Verbindung mit politischen Vorstössen, Motionen, Petitionen oder 
Anfragen von Bürger und Bürgerinnen. In den kommenden Monaten dürf-
ten in mehreren Schweizer Grossstädten Studien und Konzepte veröffent-
licht werden.

Quartierlabor Wettstein, Anhang zu Charta 

Anhang zu Charta  2 

Projektvorschläge für den Themenbereich  

«Wir wollen eine andere Mobilität» 

Das Wettsteinquartier leidet aktuell unter dem Durchgangs-, Such- und ste-
henden Verkehr mit all seinen negativen Folgen (Lärm, Luftverschmutzung, 
Inanspruchnahme öffentlicher Freiräume), insbesondere durch den motori-
sierten Individualverkehr (MIV).  

 

Abb. IST-Situation im Wettsteinquartier (heutige Temposignalisation) 

Kernanliegen 

• Strassen- und Platzräume sind nicht nur Verkehrsflächen, sondern 
auch wichtige Begegnungsorte im Quartier. Der öffentliche Raum gehört 
allen Benutzer:innen. 

• Der MIV soll deshalb auf die Hauptachsen konzentriert, im Quartier 
mehr Platz für Fuss- und Veloverkehr geschaffen und die Aufenthalts-
qualität durch Begrünung und Möblierung erhöht werden. 

• Die Flächenbeanspruchung des ruhenden Verkehrs auf Quartierstras-
sen muss deshalb reduziert werden.  
 

 

© Quartierlabor 

Quartierlabor Wettstein, Anhang zu Charta 

Anhang zu Charta  3 

Projektvorschlag 1: Superblocks schaffen 

Die Superblocks zeichnen sich dadurch aus, dass sie vor allem den jeweiligen 
Bewohner:innen und Beschäftigten dienen. Der fahrende und ruhende Ver-
kehr wird auf das hierfür notwendige Minimum beschränkt, quartierfremder 
Verkehr hingegen im Regelfall ausgeschlossen.  

• Dazu werden im Wettsteinquartier sechs Superblocks gebildet. Diese 
werden durch die Achsen Wettsteinbrücke – Riehenstrasse, Schwarz-
waldallee und Rhein umgrenzt, sowie durch Riehenring – äussere Wett-
steinallee, Grenzacherstrasse und Peter-Rot-Strasse unterteilt.  

• Die Zu- und Wegfahrt von und für Quartierbewohner:innen und  
-betriebe (Ziel-/Quellverkehr, private Parkplätze und Tiefgaragen, Besu-
chende, Anlieferung, Notfallfahrzeuge etc.) bleibt jederzeit ge-
währleistet. Vorbehalten bleiben (wie schon heute) zeitweise Zufahrts-
beschränkungen während Quartier- und Sportanlässen. 

• Die Superblocks werden hierzu prinzipiell als Tempo 20-Zone (d.h. Be-
gegnungszone, Fussgängervortritt) signalisiert.  

• Die Schaffung der Superblocks erlaubt eine Umgestaltung, bei welcher 
die Fahrbahnbreite nur noch 4.40 m (PW/PW) resp. 3.40 m (PW/Velo) 
betragen muss. Sodass fast 2Ú3 der typischerweise 12.00 m (resp. 1Ú2 bei 
den vereinzelten 9 od. 10 m) messenden Strassenbreite für Fussverkehr 
und zur Steigerung der Aufenthaltsqualität (Spielflächen, Bänke, einsei-
tige Baumpflanzung mit Besucher-/Anliefer-PP) genutzt werden können. 
Eigentliche Trottoirs sind nicht mehr nötig.  

Abb. 6 Superblocks im Wettsteinquartier (künftige Temposignalisation) 
© Quartierlabor 

Abbildung 24: Vorschlag eines 
Mobilitätskonzepts des «Quartier-
labors» in Anlehnung an das Su-
perblock-Konzept für das Wettstein-
quartier, Basel. 
Quelle Wirz und Keller (2022)
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Zurzeit werden temporäre Umgestaltungen im Strassenraum in der Schweiz 
dokumentiert (Maret et al., 2023). Neue Vorgehensweisen, wie etwa Mass-
nahmen im Bereich der taktischen Stadtplanung, auch im Zusammenhang 
mit dem Konzept des Superblocks, sind wichtige Schritte zur Neugestaltung 
von Quartieren. Diese ermöglichen es, eine Neugestaltung in der Praxis zu 
testen und Massnahmen mit der betroffenen Bevölkerung zu diskutieren. 
Beispiele sowohl aus der Schweiz als auch aus dem Ausland zeigen, dass 
Partizipation und Kommunikation sehr wichtige Erfolgsfaktoren darstellen. 

Aus dem fachlichen Austausch am Forum der Städtekonferenz Mobilität 
(2023) geht auch hervor, dass die Bewertung von Projekten und ihren Auswir-
kungen noch lückenhaft ist und weiterer Erforschung bedarf (insbesondere 
die sozialräumlichen, klimatischen, wirtschaftlichen Auswirkungen usw.).

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz
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5.1 Bedingungen für den Erfolg von Projekten

Die im Rahmen dieses Projektes durchgeführten Analysen haben interessante 
Ansätze für zukünftige Projekte aufgezeigt.

Integrierte Planung
Ein Schüsselelement bei der Projektplanung ist die Berücksichtigung und das 
Abstimmen von Massnahmen mit der Strassennetz-Hierarchie und gege-
benenfalls neue Projekte mit einer Überarbeitung des Verkehrskonzepts 
(einschliesslich des öffentlichen Verkehrs) zu verknüpfen. Dabei ist das Ziel 
die integrierte Neugestaltung des öffentlichen Raums und die Planung von 
Mobilitätsmassnahmen, welche die Öffentlichkeit einbezieht und mit einer 
Begrünungsstrategie, einschliesslich der Bewirtschaftung von Oberflächen-
wasser, einhergeht.

Arbeiten an der Vision für die Zukunft
Es ist zentral, ein Bild und eine Vision des angestrebten Endzustandes zu 
haben und dieses klar zu kommunizieren. Basierend auf den durchgeführten 
Interviews beinhaltet diese Vision:

• mehr Bäume und begrünte Flächen in der Stadt
• mehr Platz für Fussgänger und Fussgängerinnen im öffentlichen Raum, 

welcher zur Fortbewegung und zur sozialen Interaktion genutzt und 
so das Quartier belebt werden kann

• die Bekämpfung urbaner Hitze
• die Erhöhung der Sicherheit für den Fussverkehr, insbesondere für 

spezifische Gruppen wie Kinder, ältere Menschen und Menschen mit 
eingeschränkter Mobilität

Insbesondere bei einer schrittweisen Umsetzung oder temporären Mass-
nahmen hilft das Vorhandensein einer Vision um aufzuzeigen, was zusätzlich 
noch weiterentwickelt werden muss (Abbildung 25).

Berücksichtigung der Bevölkerung und Mittragen von Projekten 
Implementierte Projektbeispiele haben aufgezeigt, dass diejenigen Projekte 
die höchste Chance haben akzeptiert und genehmigt zu werden, die von der 
Bevölkerung und insbesondere von Anwohnern und Anwohnerinnen getra-
gen werden. Es geht also darum, Überzeugungsarbeit zu leisten und eine 
politische Mehrheit zu finden, die das Gesamtkonzept und die Umsetzung 
unterstützt, um geplante Ziele zu erreichen.

Lange bevor über die Finanzierung und Umsetzung abgestimmt wird, 
sollte die Bevölkerung (Anwohner und Anwohnerinnen und Gewerbetrei-
bende) von der umzusetzenden Idee überzeugt sein. Ein partizipativer 
Prozess im Quartier ist unumgänglich und sollte so früh wie möglich in Gang 

5 Analyse und Empfehlungen
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3.8. Prozessablauf 
Die nachfolgende Darstellung gibt eine Gesamtübersicht über den rund 1.5-jährigen Pro-
zess: 
 

 
  

Abbildung 26: Gesamtübersicht 
über den rund 1.5-jährigen Pro-
zess zur Erarbeitung eines Kon-
zepts und einer Charta für einen 
Superblock in Basel (Wettstein-
quartier). 
Quelle: Wirz und Keller (2023)

gesetzt werden. Dieser muss sich an lokalen Initiativen orientieren, um z.B. 
Sicherheitsbedenken aufzunehmen, auch wenn sich dadurch nicht zwingend 
alle Widerstände gegen ein Projekt vermeiden lassen. Ein Beispiel eines aus 
dem Quartier vorgeschlagenen Prozessablaufes mit verschiedenen Akteuren 
zur Erarbeitung eines Superblock-Konzepts zeigt Abbildung 26 am Beispiel 
des Wettsteinquartiers in Basel.

Abbildung 25: Die Vision (oben 
links) und realisierte Übergangs-
lösung (oben rechts) für die Stra-
sse Consell de Cent, Barcelona. 
Die untere Reihe zeigt Abbildun-
gen des heutigen Ist-Zustandes. 
Quelle: © Ajuntament de Barcelona (2023)

Urbane Strassenraumnutzung in der Schweiz



36

5.2 Hindernisse

Die Umsetzung von Strassenneugestaltungen in der Schweiz trifft immer 
wieder auf den Widerstand verschiedenster Akteure. Das Bundesamt für 
Strassen hat Antworten auf die häufigsten Widerstände für Begegnungszo-
nen formuliert (Steiner et al., 2013). Einige dieser Widerstände gelten auch 
für andere Arten der Neugestaltung des öffentlichen Raums:

• Widerstand von Gewerbetreibenden aus Angst vor dem Ausbleiben 
von Kundschaft

• Widerstand von Anwohnern aus Angst vor Lärm
• Widerstand betreffend dem motorisierten Individualverkehr und Angst 

vor Fahrzeitverlängerung des öffentlichen Verkehrs
• Sicherheitsbedenken von Eltern und Lehrern
• Furcht vor Unachtsamkeit von Lenkern motorisierter Fahrzeuge
• Kosten

Zu diesen Hindernissen können die von den Städten zusätzlich identifizierten 
Widerstände hinzugefügt werden (Kapitel 2.3), insbesondere wird befürchtet:

• das Risiko von Einsprachen, auch bei temporären Umgestaltungen
• dass sich der rechtliche Rahmen und Normen oder Planungsvorschrif-

ten, die für eine Strassenneugestaltung erforderlich wären, langsamer 
entwickeln. Dies betrifft generell die Gestaltung des öffentlichen Raums, 
Verkehrsberuhigungsmassnahmen, die Förderung des Baumbestan-
des, die Schaffung von Begegnungsmöglichkeiten oder die Förderung 
der Biodiversität.

• Parkvorschriften, die in vielen Fällen beim Abbau oberirdischer Park-
plätze zugunsten von neu geschaffenem öffentlichen Raum eine Recht-
fertigung erfordern.

Diese Hindernisse müssen für den in Abschnitt 5.1 beschriebenen Prozess 
berücksichtigt, und es müssen Antworten darauf gefunden werden.

5.2 Ausblick und Fazit

Diverse Trends und Entwicklungen haben Einfluss darauf, wie die zukünftige 
Strassennutzung in der Schweiz aussehen wird: Die fortschreitende Urbani-
sierung, bauliche Verdichtung, Veränderungen im Mobilitätsverhalten (z.B. 
Modalsplit) oder Auswirkungen des Klimawandels auf die urbane Wohnqua-
lität verändern die Nutzungsansprüche an den öffentlichen Strassenraum.

Unsere explorative Studie hat aufgezeigt, dass Städte Projekte verfolgen, 
die drei Hauptelemente integrieren: die Verkehrsberuhigung, die Anpassung 
an den Klimawandel und die Steigerung der Aufenthaltsqualität und der 
sozialen Interaktion im Quartier. Auch hat die Studie diversen Forschungs-
bedarf aufgezeigt, von der Analyse der rechtlichen Rahmenbedingungen, 
über Auswirkungen von Massnahmen bis hin zur Gestaltung von partizipati-
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ven Prozessen. Die Bedingungen für die Umsetzung solcher Projekte müssen 
verbessert und diverse Herausforderungen bewältigt werden:

• Vereinfachte Vorschriften können die Erprobung neuer Instrumente und 
Experimente fördern. Beispiele dazu sind Schulstrassen oder zeitlich 
begrenzte (Jahres- oder Tageszeit) Massnahmen zur alternativen Stra-
ssennutzung. Rückmeldungen aus Schweizer Städten verdeutlichen, dass 
das Experimentieren mit neuen Instrumenten, wie etwas mit Velostra-
ssen, noch nicht in den gesetzlichen und regulatorischen Rahmen der 
Schweiz passen.

• In Schweizer Städten werden als Strategie bei der Umgestaltung des 
öffentlichen urbanen Strassenraums immer häufiger Übergangslösungen 
eingesetzt (Maret et al., 2023). Dieser temporäre Aspekt kann heraus-
fordernd sein, dann etwa, wenn eine vorübergehende Neugestaltung 
mit beschränktem Aufwand Bewohner und Bewohnerinnen davon über-
zeugen muss, dass sich eine Veränderung lohnt, auch wenn ein Über-
gangsprojekt vielleicht nicht die gleiche Qualität wie die endgültige 
Realisierung erreicht (Begrünungsmassnahmen werden z.B. in Pilot-
phasen nicht vollständig realisiert). In solchen Fällen und bei grösseren 
Umgestaltungen ist es essenziell, Raum für den Dialog zu schaffen, um 
Massnahmen und die Vision zu erläutern. Insbesondere sollte vor einer 
Umgestaltung auf die Anliegen aller Betroffenen, insbesondere auf dieje-
nigen der Anwohner und Anwohnerinnen oder Gewerbetreibenden 
eingegangen werden, um die Zustimmung für das Projekt zu erhöhen.

• Massnahmen müssen klar kommuniziert und erläutert werden: Es hat 
sich gezeigt, wie wichtig es ist, den Anwohnern und Anwohnerinnen das 
Konzept zu erklären, zum Beispiel anhand von Informationsmaterial in 
verschiedenen Sprachen oder Führungen vor Ort (Franta, 2023).

• Projekte, die aus dem Quartier hervorgehen und initiiert werden (z.B. 
das Wettsteinquartier in Basel), sollten zwingend in Planungsprozesse 
und Konzepte integriert werden, um gegenüber der übergeordneten 
Planungsebene Bestand zu haben und entsprechend koordiniert und 
mit anderen Konzepten und Vorhaben abgestimmt werden zu können.

• Die koordinierte Planung von Projekten ermöglicht Synergien, wie zum 
Beispiel die gleichzeitige Strassenumgestaltung im Rahmen einer Sanie-
rung des Untergrundes oder des Ausbaus von Wärmenetzen. Oder 
die Renovation eines Schulhauses könnte auch die Umgestaltung der 
Zugangsstrassen zur Schule beinhalten, welche sich positiv auf die Nach-
barschaft auswirkt.

• Die Realisierung von Projekten zur Umgestaltung des Strassenraums 
verursacht finanzielle Kosten. Es ist daher essentiell, dass die notwendi-
gen finanziellen Mittel in die Budgetplanung der Städte aufgenommen 
werden, damit diese für Massnahmen zur Verbesserung der urbanen 
Hitzesituation, für die Entsiegelung von Flächen oder die Einführung 
eines neuen Oberflächenwassermanagements bereitstehen. 
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